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Klärschlammausbringung und Gemeinsame Agrarpolitik
Seit 2005 wird die Einhaltung der EG-Klärschlammrichtlinie von der AgrarMarkt Austria (AMA) bei der Vor-Ort Kontrolle landwirtschaftlicher Betriebe überprüft. Aufgrund der großen finanziellen Konsequenzen einer Nichtbeachtung sind auch Kläranlagenbetreiber gefordert.
Im Zuge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2003 wurde die vollständige Auszahlung von Marktordnungsdirektzahlungen an die Einhaltung von 19 Normen aus den Bereichen 

· Umwelt,

· Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen sowie
· Tierschutz 

geknüpft. Eine dieser 19 Cross Compliance Normen (auf Deutsch: Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen) ist die EG-Klärschlammrichtlinie 86/278/EWG in ihrer nationalen Umsetzung.
Seit 2005 wird bei mindestens 1 % aller Marktordnungsdirektzahlungen beziehenden Landwirten (rund 1.400 Betriebe) die Einhaltung der Bestimmungen der EG-Klärschlammrichtlinie von der AMA gemeinsam mit anderen Normen überprüft. Die Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe erfolgt aufgrund einer Risikoanalyse. Anmerkung: Die Cross Compliance Kontrollen ersetzen nicht die Verwaltungskontrollen in Vollziehung des jeweiligen Landes-Bodenschutzgesetzes bzw. Klärschlammverordnung.
Sanktionen

Ein Verstoß gegen eine der Cross Compliance Bestimmungen führt zur Kürzung aller Marktordnungsdirektzahlungen des Betriebes im betreffenden Jahr. Grundsätzlich wird bei einem Verstoß unterschieden zwischen Ausmaß, Schwere und Dauer des Verstoßes. Danach richtet sich die Kürzung, welche zwischen 1-5 % liegen kann. Im Wiederholungsfall innerhalb von 3 Jahren wird der erstmalig verhängte Kürzungsprozentsatz mit 3 multipliziert. Im Prüfjahr 2005 gab es schon erste Fälle von Kürzungen wegen Nichtbeachtung der Klärschlammanwendungsvorschriften.
Kontrollinhalte
Obwohl das Prüfformular bundesweit einheitlich gestaltet wurde, gelten die einzelnen landesrechtlichen Bestimmungen. In den Bundesländern Salzburg, Tirol und Wien ist die Klärschlammausbringung generell verboten. Für die übrigen Bundesländer sind die länderspezifischen Regelungen, insbesondere die maximalen Ausbringungsmengen und die Ausbringungsregeln zu beachten. Klärschlamm darf nur bei nachgewiesener Klärschlammqualität und Bodeneignung ausgebracht werden. 
Prüfkriterien bei der Vor-Ort-Kontrolle
	Wurde Klärschlamm im aktuellen Kalenderjahr ausgebracht?
	( ja
	( nein

	Wenn ja: Weiter zu Anforderungen 4.1 – 4.4


	
	

	Anforderung 4.1: Generelles Klärschlammausbringungsverbot

Lw. Nutzflächen in Salzburg, Tirol und/oder Wien? (= kontrolliert)
	( ja
	( nein

	Ausbringungsverbot missachtet?

Feldstück/Schlag/Nutzung (beanstandet): 
........................................................................


	( ja
	( nein

	Anforderung 4.2: Klärschlamm- und Bodeneignung

Lw. Nutzflächen in Burgenland, Kärnten, NÖ, OÖ, Steiermark und/oder Vorarlberg?

(=kontrolliert)
	( ja
	( nein

	Klärschlammausbringung erfolgte ohne Nachweis der Klärschlammqualität?

Feldstück/Schlag (beanstandet):
.................................................................................
	( ja

	( nein



	Klärschlammausbringung erfolgte ohne Nachweis der Bodeneignung?

Feldstück/Schlag (beanstandet):
.................................................................................
	( ja
	( nein

	Anforderung 4.3: Mengen- und Frachtregelungen

Lw. Nutzflächen in Burgenland, Kärnten, NÖ, OÖ, Steiermark und/oder Vorarlberg?

(= kontrolliert)
	( ja
	( nein

	Missachtung der Mengen-/Frachtregelung?

Feldstück/Schlag (beanstandet):
...............................................................................
Menge/Fracht (beanstandet):
................................................................................
	( ja

	( nein



	Anforderung 4.4: Ausbringungsverbote und –beschränkungen

Lw. Nutzflächen in Burgenland, Kärnten, NÖ, OÖ, Steiermark und/oder Vorarlberg?

(= kontrolliert)
	( ja
	( nein

	Ausbringungsverbot- bzw. -beschränkung missachtet?

Feldstück/Schlag/Nutzung (beanstandet):
.........................................................................
	( ja
	( nein
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